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BVerfG: Kein Sparerfreibetrag auf Privatrenten 

15.10.2009 

 

Sofern Leibrenten der Besteuerung mit dem Ertragsanteil nach § 22 EStG unterliegen, entfällt 

der Sparerfrei- und ab 2009 der Sparerpauschbetrag. Der BFH hatte dem BVerfG mit Ausset-

zungs- und Vorlagebeschluss vom 14.11.2001 (X R 32-33/01, BStBl II 2002, 183) die Frage 

BFH vorgelegt, ob dieser Freibetrag berücksichtigt werden muss, wenn es sich bei der Rente 

um die Gegenleistung für den Erwerb eines Wirtschaftsguts des Privatvermögens handelt. Denn 

insoweit handelt es sich um pauschalierte Einkünfte aus Kapitalvermögen.  

Das BVerfG hat die Vorlage mit dem heute veröffentlichten Beschluss vom 22.9.2009 (2 BvL 

3/02) als unzulässig zurückgewiesen. Denn die Auslegung der Norm entbindet den BFH nicht 

davon, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob der materiell-rechtlich als Zinsanteil zu quali-

fizierende Ertragsanteil der Leibrente in verfassungskonformer Auslegung unter den Besteue-

rungstatbestand des § 20 EStG subsumiert werden kann, mit der Folge, dass der Sparer-

Freibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von Gesetzes wegen zu gewähren und die Vorlagefrage hinfäl-

lig wäre.  

Nicht hinreichend ist insoweit der kurze Hinweis, dass eine verfassungskonforme Auslegung, die 

den Erwägungen zum Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG Rechnung tragen würde, in Anbet-

racht der unmissverständlichen Zuordnung solcher Erträge zu § 22 EStG einerseits und des 

klaren Wortlauts des § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG anderseits nicht möglich sei.  

Schließlich fehlt es in dem Vorlagebeschluss auch an einer ausreichenden Auseinandersetzung 

mit den Fragen, ob  

• ein gleichheitsrechtlich tragfähiger Grund für die nach BFH-Auffassung bestehende Un-

gleichbehandlung der Besteuerung von Leibrenten gegenüber der Besteuerung von 

Zinseinkünften vorliegt.  

• die Leibrente eine Vermögensumschichtung zum Gegenstand hat und bei dem aus der 

Leibrente Berechtigten die Phase der Vermögensbildung bereits abgeschlossen ist, so-
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dass die Anreizwirkung des Sparer-Freibetrags, der gerade in der Ansparphase einset-

zen soll, nicht mehr zum Tragen kommen kann.  

• die im Gesetzgebungsverfahren genannten Gründe für die unterschiedliche Besteuerung 

von Leibrenten und Zinsen geeignet wären, eine Ungleichbehandlung hinsichtlich des 

Sparer-Freibetrags zu rechtfertigen. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


